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Tücken einer Steuer
bei „Kirchenflucht“
Kirchensteuer. Ein Kultusbeitrag
für „Kirchensteuer-Flüchtlinge“:
eine „Schnapsidee“ oder ein
sinnvoller Beitrag in der
Steuerdiskussion?

RA UNIV.-PROF. CHRISTOPH URTZ, Universität
Salzburg

Vom oö. Landesrat und Landes-Bauern-
bundobmann Max Hiegelsberger (ÖVP)
kam unlängst der Vorschlag, einen Kultus-
beitrag für „Kirchensteuer-Flüchtlinge“
einzuführen. Dieser Vorschlag ist schon
deswegen bemerkenswert, weil es sich um
die einzige Steuer handelt, die derzeit von
einem Vertreter der ÖVP gefordert wird.
Ist er auch sinnvoll?

Wohin das Geld fließt

1Fakten über den Kirchenbeitrag:
Zum besseren Verständnis ein paar Fak-

ten zum Kirchenbeitrag (bezogen auf die
römisch-katholische Kirche):
■ Die Kirche wird durch das Kirchenbei-
tragsgesetz ermächtigt, einen Kirchenbei-
trag einzuheben. Details regeln die Kir-
chenbeitragsordnungen jeder Diözese.
■ Die Kirche darf den Kirchenbeitrag ein-
heben – sie ist aber keineswegs gesetzlich
dazu verpflichtet.
■ Der Kirchenbeitrag beträgt 1,1% vom
steuerpflichtigen Einkommen.
■ Der Kirchenbeitrag ist rechtlich gesehen
keine Steuer, sondern eine Art Vereinsbei-
trag (das Wort „Kirchensteuer“ ist somit
falsch). Wer austritt, zahlt keinen Kirchen-
beitrag mehr.
■ Zahlt ein Kirchenmitglied nicht, muss die
Diözese wie ein privater Kläger den aus-
ständigen Kirchenbeitrag einklagen.

2 Wofür wird der Kirchenbeitrag
verwendet?

In der Erzdiözese Salzburg – die reprä-
sentativ für andere Diözesen ist – wird
der Kirchenbeitrag für folgende Zwecke
verwendet (Details auf www.kir-
chen.net/kirchenbeitrag):
■ 46% für die Pfarren (Personalaufwand
für Laien und Priester sowie Bauaufwand
zwecks Gottesdiensten und Seelsorge).
■ 21% für Bildung (z. B. katholische Privat-
schulen und Kindergärten).
■ 19% für Soziales, wobei aber im Wesent-
lichen nur die Infrastruktur geschaffen
wird (so bezahlt die Kirche die Gehälter
und Räume der Caritas).
■ 14% für Kultur (Erhaltung von Kirchen
und denkmalgeschützten Gebäuden).

3 Ein Beitrag von „allen anderen“
Hiegelsberger will den von ihm vor-

geschlagenen „Kultusbeitrag“ insbe-
sondere für den Erhalt von sakralen
Bauten verwenden. Nach seinen
Vorstellungen soll der Kultus-
beitrag offenbar nur für ausge-
tretene Kirchenmitglieder
gelten; bestehende Kirchen-
mitglieder sollen weiterhin

Kirchenbei-
trag zahlen. Folgt man die-

sem Vorschlag, würde neben dem Kir-
chenbeitrag, der eine Art Vereinsbeitrag
für Kirchenmitglieder ist, ein Kultusbei-
trag von allen anderen eingehoben.

Probleme des Kultusbeitrags
Dieser Kultusbeitrag ist rechtlich eine Ab-
gabe, die von den Finanzbehörden eingeho-
ben wird und deren Ertrag den Kirchen zu-
fließt (diese Variante ist m. E. verfassungs-

rechtlich nicht unproblematisch).
Zweitens käme die Variante in Be-

tracht, dass die Diözesen der rö-
misch-katholischen Kirche auf
den Kirchenbeitrag verzichten
und stattdessen allen Österrei-
cherinnen und Österreichern,
egal ob sie Kirchenmitglied sind
oder nicht, ein einheitlicher Kul-
tusbeitrag vorgeschrieben wird.
Die Einnahmen aus diesem Kul-

tusbeitrag bekommen ebenfalls
die Kirchen.

Beide Varianten werfen aber
Probleme auf: Denn die Kirchen

dürften die Einnahmen aus dem Kul-
tusbeitrag nicht zur Finanzierung der

Pfarren verwenden – man kann einem
ausgetretenen Kirchenmitglied oder ei-

nem Atheisten ja nicht zumuten, Gottes-
dienste oder die Seelsorge zu finanzieren.
Das wäre außerdem verfassungsrechtlich
bedenklich.

Da im Schnitt knapp die Hälfte des Kir-
chenbeitrags auf die Finanzierung der Pfar-
ren entfällt, müsste der Kultusbeitrag da-
her um mindestens 50% niedriger sein als
der Kirchenbeitrag. Beschränkt man den
Kultusbeitrag auf den Erhalt sakraler Bau-
ten, wie dies Hiegelsberger offenbar wollte,
wären es sogar nur 14%.

Kein Mittel gegen Austritt

4 Was steckt hinter dem Vor-
schlag des „Kultusbeitrags“?

Der Hintergrund des Vorschlags ist
offenkundig: Das finanzielle Motiv

für den Kirchenaustritt, nämlich
sich den Kirchenbeitrag zu erspa-
ren, soll wegfallen. Da der Kultus-
beitrag, wie gezeigt, um mindes-
tens 50% niedriger sein muss als
der Kirchenbeitrag, bleibt ein Kir-

chenaustritt aus finanziellen Grün-
den aber weiter attraktiv. Außer-
dem kann der Kirchenbeitrag ab
heuer bis 400 Euro als Sonderaus-
gabe von der Einkommensteuer ab-
gesetzt werden (von 2009 bis 2001
waren es noch 200 Euro und von

2005 bis 2008 sogar nur 100 Euro). Die fi-
nanziellen Anreize, nicht aus der Kirche
auszutreten, sind daher bereits ausrei-
chend. (urtz@bindergroesswang.at)

UNIV.-DOZ. DR. MARTIN KIND, Wien

Enteignungen sind der schärfste
Eingriff in das Grundrecht auf Ei-
gentum. Dementsprechend streng
wacht insbesondere der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschen-
rechte hierüber. Stets geht es um
die Wahrung eines gerechten
Gleichgewichts zwischen Privat-
eigentum und öffentlichen Inte-
ressen. Die – auch für die Gerichte
hierzulande – beispielhafte Recht-
sprechung des Straßburger Ge-
richtshofs hat jüngst die Enteig-
nungsentschädigung ausgeweitet.

Anlassfall: Autobahnbau
■ Das Grundstück eines Ehepaars
in Portugal wurde 1995 wegen
dem Bau einer Autobahn enteig-
net. Mangels Einigung sprach ei-
ne Schlichtungsstelle dem Paar
für die Enteignung eine Summe
von 177.987 Euro zu. Die Enteig-
neten riefen hierauf das Gericht
an und forderten mehr als 20 Mill.
Euro. Begründung: Nicht nur der
Grundwert, sondern auch die Er-
träge aus der Nutzung des Stein-
bruchs seien zu entschädigen.

Wie in solchen Fällen üblich,
folgte ein jahrelanger Streit um
die Bewertung. Zuletzt entschied
eine Expertengruppe, dass die Er-
träge des Steinbruchs maximal
rund neun Mill. Euro einbringen.

Dennoch entschied das Gericht,
dass der potenzielle Gewinn aus
dem Steinbruch nicht relevant sei,
und setzte die Entschädigung auf
197.236 Euro fest. Davon wären
aber noch Gerichtsgebühren von
ca. 309.052 Euro abzuziehen, so-

Beispielhafte Rechtsprechung aus Straßburg – Portugal: Gerichtsgebühren „fraßen“ die Entschädigung auf

„FairerAusgleich“ bei Entzug des Eigentums
dass die Enteigneten daher dem
Staat insgesamt 111.816 Euro
schuldeten.
■ Das Ganze hatte natürlich
nichts mehr mit einer nur halb-
wegs gerechten Entschädigung zu
tun. Das Ehepaar rief daher das
Verfassungsgericht an, welches
den Abzug der Gerichtsgebühren
für verfassungswidrig qualifizier-
te. Denn derart hohe Gerichtsge-
bühren hätten sonst zur Folge,
dass die Enteigneten – abgesehen
vom Verlust ihres Grundstücks –
auch noch um ihr Recht auf Zu-
gang zu einem Gericht gebracht
wären.
■ Nun war wieder das Gericht am
Zug. Dieses legte – ohne irgendei-
ne Begründung – fest, dass die Ge-
richtsgebühren die Enteignungs-
entschädigung um nicht mehr als
15.000 Euro übersteigen. Das Paar
zahlte die 15.000 Euro, rief aber
den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) an.
Diesmal war das Recht auf Ach-
tung des Eigentums im Spiel.
Denn die ihnen zugesprochene
Enteignungsentschädigung wurde
gänzlich durch die an den Staat zu
zahlenden Gerichtsgebühren ab-
sorbiert.

Eine Hand gab, ein nahm
■ Der EGMR spricht in seinem
Urteil vom 16. 11. 2010 den Enteig-
neten mit 14:3 Stimmen 190.000
Euro zu. Die Besonderheit hierbei
ist, dass nicht die Enteignung
an sich zu beurteilen war, sondern
der damit verbundene Streit
um die Gerichtsgebühren. Der
EGMR bezieht diesen Streit in

den Geltungsbereich des Grund-
rechts ein; das Grundrecht sei „als
Ganzes“ heranzuziehen. Sprich:

Die Gebühr „fiskaler Natur"
darf nicht willkürlich sein und es
ist ein „fairer Ausgleich zwischen
den Anforderungen des Allge-
meininteresses und jenen des
Schutzes der Rechte des Einzel-
nen zu schaffen“.

Ein paradoxes Ergebnis
Bei einem Entzug des Eigentums,
wie im vorliegenden Fall, erfor-
dert ein fairer Ausgleich, dass
den Betroffenen eine angemesse-
ne Entschädigung zugesprochen
wird. Die Enteigneten erhielten
jedoch im Ergebnis nichts als Ent-
schädigung. Sie mussten vielmehr
– in Folge der durch die Enteig-
nung ausgelösten Verfahren –
noch weitere 15.000 Euro an den
Staat zahlen. Das sei – auch bei
weitem Ermessensspielraum des
Staates, was die „Methode der Be-
rechnung der Gerichtsgebühren“
betrifft – nicht mehr mit dem
Zweck, nämlich dem Schutz des
Eigentums der enteigneten Perso-
nen, vereinbar.

Der EGMR betont, dass sich
zwar der Zweck der Verpflichtung
des Staates, eine Enteignungsent-
schädigung zu bezahlen, von jener
der Beschwerdeführer, Gerichts-
gebühren zu bezahlen, unterschei-
de. Vorliegend handelt es sich je-
doch um ein Verfahren, in dem der
Staat in seiner hoheitlichen Funk-
tion als Partei im Gerichtsverfah-
ren auftrat. „In dieser speziellen
Situation erscheint es paradox,
dass der Staat – durch die Ge-

richtsgebühren – mit der einen
Hand mehr wegnimmt, als er mit
der anderen zugesprochen hat“.
Damit schlägt das Gericht die
Brücke zur Überprüfung der Ge-
richtsgebühren: „Die Verschie-
denheit der beiden Verpflichtun-
gen ist daher unter diesen Um-
ständen kein Hindernis, um die
Verhältnismäßigkeit des Eingriffs
insgesamt prüfen zu können.“

Ein Streitwert von 20 Mill. Euro
Entschädigungssumme, angezet-
telt durch die Anrufung eines Ge-
richts seitens der Beschwerdefüh-
rer, hat in Portugal (aber auch in
Österreich) Auswirkungen auf die
Gerichtsgebühren. Der EGMR
berücksichtigt also, dass das Ver-
halten der Enteigneten zur Höhe
der Gerichtsgebühren beitrug.
Dennoch war es – besonders im
Falle einer Enteignung – nicht
ausreichend, um das gänzliche
Wegfallen der Entschädigung im
Ergebnis rechtfertigen zu können.

Auswirkungen abzuwarten
Das Urteil des EGMR könnte
Auswirkungen auf die Höhe der
Gerichtsgebühren in Österreich
haben. Im Fall von Enteignungen
jedenfalls dann, wenn dadurch
die Enteigneten einen exzessiven
Nachteil erleiden, welcher einen
fairen Ausgleich zwischen den In-
teressen der Gemeinschaft und
den Grundrechten des Individu-
ums nicht zulässt. Im Fall von sehr
hohen Streitwerten könnten darü-
ber hinaus die linear daran gekop-
pelten Gerichtsgebühren einer
Prüfung durch den EGMR künftig
nicht mehr standhalten.

Mir wurde gesagt, dass nur
Ehegatten eine Eigentumswoh-
nung gemeinsam kaufen kön-
nen. Kann ich mir gemeinsam
mit meinem Lebensgefährten
eine Wohnung kaufen?

Bis zum 30. Juni 2002 konnten tat-
sächlich nur Ehegatten gemein-
sam eine Eigentumswohnung er-
werben. Seit dem 1. Juli 2002 kön-
nen zwei Personen eine Eigen-
tumswohnung kaufen, auch wenn
sie nicht miteinander verheiratet
oder verwandt sind.
Sie können also gemeinsam mit
Ihrem Lebensgefährten eine Ei-
gentumswohnung kaufen. Sie
werden dann auch beide im
Grundbuch zu gleichen Teilen ein-
getragen. Die Ihnen und Ihrem Le-
bensgefährten gehörenden Antei-
le an der Wohnung dürfen nur ge-
meinsam beschränkt, belastet und
einer Zwangsvollstreckung unter-
worfen werden. Sie können Ihren
Anteil an der Wohnung auch nur
mit Zustimmung Ihres Lebensge-
fährten weiterveräußern.
In Versammlungen der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft steht Ih-
nen nur eine Stimme zu.
Für alle Verbindlichkeiten aus dem
gemeinsamen Wohnungseigen-
tum (Betriebskosten etc.) haften
Sie gemeinsam.

Schicken Sie Ihre Fragen bitte an:
salzburg@notariatskammer.at

FRAGEN SIE
DEN NOTAR

Dr. Claus Spruzina,
Präsident der
Notariatskammer
Salzburg
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